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MARKTGEMEINDE

BREITENAU AM HOCHLANTSCH
St. Jakob 9, 8614 Breitenau a.H.

Tel.: 03866/5151-0  Fax: 03866/5151-20
www.breitenau-hochlantsch.at
e-mail: gde@breitenau-hochlantsch.at
www.almenland.at

Sachbearbeiter: Sonja Zündel
Tel.: 03866 51 51 28 

Fax: 03866 51 51 20

e-mail: sonja.zuendel@breitenau-hochlantsch.at
Name und Anschrift des Antragstellers:

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Hundeabgabe

Ansuchen um Ermäßigung bzw. auf Befreiung

An die 

Marktgemeinde Breitenau a.H.

St.Jakob 9

8614 Breitenau a.H.
· Antrag auf Befreiung 
 (gänzliche Gebührenfreiheit) für Diensthunde

· Antrag um Ermäßigung 
 (50 %) für Wach-, Jagd-, Berufshunde oder bei Nachweis des entsprechenden Hundekurses

Die Geltendmachung eines Befreiungs- oder Ermäßigungsgrundes ist spätestens bis zum 28. Februar eines Jahres bei der Marktgemeinde Breitenau a.H. zu beantragen.
Begründung:
……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………….., am …………………..…..


………………………………..


     Ort



Datum



Unterschrift des Antragstellers

1 Laut § 1 (2) der Hundeabgabenordnung der Marktgemeinde Breitenau a.H. vom 21.11.2012 sind von der Abgabepflicht nicht umfasst: 

- Diensthunde öffentlicher Wachen sowie Hunde, welche zur Erfüllung sonstiger, öffentlicher Aufgaben notwendig sind;

- Diensthunde des beeideten Forst- und Jagdschutzpersonals in der für die Erfüllung ihrer Aufgabe erforderlichen Anzahl;

- speziell ausgebildete Hunde, die zur Führung blinder oder zum Schutz hilfloser Personen notwendig sind, oder die nachweislich zur Kompensierung einer Behinderung der Halterin/des Halters diesen oder auf deren Hilfe diese Personen zu therapeutischen Zwecken angewiesen sind;

- Hunde eines konzessionierten Bewachungsunternehmens;

- Hunde in behördlich bewilligten Tierheimen

2 Variante 1: Laut. § 4 der Hundeabgabenordnung der Marktgemeinde Breitenau a.H. vom 21.11.2012 beträgt die Abgabe für Hunde, die ständig zur Bewachung von

a) land- und forstwirtschaftlichen oder gewerblichen Betrieben

b) Gebäuden, die vom nächstbewohnten Gebäude mehr als 50 Meter entfernt liegen, erforderlich sind, 

c) für Hunde, die nach ihrer Art und Ausbildung von ihrem Besitzer zur Ausübung seines Berufes oder Erwerbs benötigt werden

d) Jagdhunde

Beträgt die Abgabe jährlich 50% der in §3 geregelten Abgabe.

 Variante 2: Laut § 5 der Hundeabgabeordnung der Marktgemeinde Breitenau a.H. vom 21.11.2012 ist für das Halten von Hunden, mit denen nachweislich ein Kurs „Begleithund I oder II“ oder ein anderer übergeordneter Kurs einer vom Österreichischen Kynologenverband, oder von der Österreichischen Hunde-Sport-Union, vom Österreichischen Jagdhundegebrauchsverband oder von der Steirischen Jägerschaft anerkannten Hundeschule oder Ausbildungsstätte absolviert wurde, ist eine Ermäßigung in Höhe von 50 % der in § 3 geregelten Abgabe zu gewähren, wenn der Gemeinde ein entsprechender Nachweis vorgelegt wird.
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